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x. lOHNuns - üns  snnonsnny.

I . ) Allgemeine VerwaltungBangglegeriheiten.

Di© Allgemeine Verwaltungsabteilung des Wohnungs¬
und Siedlungswesene (H 1) wurde zufolge eines felasseß vom 17« • «-•
Juli 1941;unter Zusammenf assung der bis dahin von versoh iedenen
Abteilungen (HVO und Hauptabteilung Wohnungs» und §1«dlungwie &efö)
behandelten wohnbehördlichen Angelegenheiten als selbständig#
Abteilung gegründet , Ihr Wirkungstetis war*

Wohnreohtliche Angelegenheiten allgemeiner W&tur;
Wühnaufsioht ; Organisation ; Wohnungspflege ; Wohnungsteilung , Or¬
ganisation und Förderung ; WohnungsVereinigungen ; Wohnung®auf ©r«
derung ; Gewinnung von Wöhnräumen durch Verlegung von Büro« tmd
Geschäftsbetrieben in Geechäftslokale ; Verwendung von Wohnräa-
mein zu anderen Zwecken als Wohnzwecken; TJntermietwesen , Regelung
und Kontrolle , soweit nioht die Preisbehörde für Ulet - und
Paahtzin ® zuständig ist ; Reichs - und Gemeindebeihilfen zur In«
Standsetzung von Häusern und Wohnungen und zur Teilung von Woh¬
nungen; Mietzinszusohüsse ; Portzugsbeihilfen ; Brsstzausführuß“
gen in Wohnhäusern; Anordnung über Wohnung®ansaeldung tmd Ver¬
mietung an kinderreiche Wohnungswerber, Strafamtshandlungen;
Judenumsiedlung . Sie hatte auoh den Haushaltsplan zu erstellen
sowie alle Personalangelegenheiten für die ganze Hauptabteilung
zu erledigen,

aL Wohnrechtliebe Angela&t,nhMten. e,

In dieser Gruppe waren alle der Abteilung nach dem
Organisationsplan zugewiesenen wohnreohtliohen und wohhbehördli-
©b®n Aufgaben mit Ausnahme der Straf - und Wchimngsanförderunga«
aogelegenheiten .zusammengefaßt . Es waren dies insbesonder ®t

&a). ...GrundsätzUoh © Angelege nheiten.

Die hauptsächlichste Grundlage der öffentlichen
Wohnraumlenkung bildete die Mietsoheinanordnung (Anordnung de®
Heiohsstatthalters in Wien über Wohnungs&nmeldung und Terttie-
tung an kinderreiche Wohnungswerber vom 24« Mai 1940, Verord-
mmgs- und Amtsblatt für den Reiehsgau Wl@a Nrö 365 » I® B@«
ri @htsabschnitt war es notwendig , zu dieser Anordnung versohle*



den© Ausführungs - und Ergänsungsh ©Stimmungen anzuregen , die
sin © straffere Erfassung des freiwerdenden Wohnraumes gewähr¬
leisten und auch die Zwangsräumung widerrechtlich bezogener
Wohnungen sicherstellen sollten « Auf Grund dieser Vorschläge
wurde eine Durchführungsvorschrift zu der erwähnten Anordnung
durch den Reiohsstatthalter an 14 » März 1942 erlassen , in der
die von der Abteilung erstatteten Vorschläge weitgehende Be¬
rück ®lohtigung fanden.

An Rechtsgrundlagen waren ferner die Anträge über
die Gewährung von Mietzinszuschüssen für kinderreiche Familien
und von Prämien für Wohnungstausch und Wohnungswechsel aus zu-
arbeiten«

bbj .HdmtingLgänA.er ungen,

Die Rechtsgrundlage für Widmung»Milderungen bildet©
bis zum 15 * September 1942 die Verordnung über das Verbot der
Umwandlung von Wohnungen in Räume anderer Art vom 29 . Juli
1941 . Nach dieser Verordnung könnt ® die Gemeindeverwaltung di©
Umwandlung von Wohnräumen genehmigen , wenn der Bedarf des An¬
tragstellers als dringlich nachgewiesen war . Die Abteilung hatte
also inebesondere di © Dringlichkeit solcher Ansuchen auf Grund
von Bescheinigungen der Rüstunggbshörden zu überprüfen und
wenn ihnen etattge ^eb en wurde , d«© Aufetniffliss "bemessen
oder die Vollwertigkeit des durch den Antragsteller angebote-
üfsn Natural erSatzes mit Unterstützung der zuständigen Baube¬
hörde zu prüfen.

Seit der Verordnung über das Verbot der Zwsokent-
freffidung von Wohnungen vom 14 » August 1942 war jede Umwand¬
lung v'on Wohnungen in Räume anderer Art verboten , so daS seit
diesem Seitpunkte Bewilligungen im Wirkungsbereichs der Ge¬
rne indeverwaltung nicht mehr erteilt wurden.

Die grundlegende Vorschrift für die Vereinigung
von Wohnungen stellte die MinisterialverOrdnung vom 28 , Märss
1918 dar . Danach hatte die Abteilung die von de® Antragsteller
geltend gemachten Gründe für die Vereinigung v?fa Wohnungen zu
prüfen , nobel di © geltenden Bestimmungen über die amtliche
Wohnraumlenkung zu berücksichtigen waren . Als wichtiger Grund
wurde dabei neben dem Belag der Räume besonders di « Möglich-
keit die Wirtschaftsführung zu vereinheitlichen , gewertet.



In diesen Asifgab @nte @i @ fielen ii ® Erteilung von
Recht saxuftfinf ton an Parteien i®-Rahmend#r W©hnraumlenkung§ die
Freimachung von Wohnungen» di® durch Untermieter belegt waren,
und ®elt iprll 1942 die tewinmag won Wohnungen aus bisher
nicht bewohnbaren Räumlichkeiten dtsrch Mattierung auf Kosten
der Bewerber unter 'Zuhilfenahme &m  1 «ich® sosdrass es für Weh-
nungsinstandsetiungen und seit April 1942 di ® §ewInnung von
neuen Mieteihfeeiten durch feilung von §r ©Ä»ohmingen unter Zu¬
hilfenahme äm Reichs Anschusses für fohnungstellungo

Die ©ewihrung wen R@i @h @.su @chüs §®n .ür Instand *St¬
rangs » und STgÄnaungsarbeiten an Wohnungen ( ®i schließlich der
Wohnungsteilung ) beruhte auf sine * Brlafi des B..&1dhsarbe ttsmini«
sterso HienacM kennten nach dem Mal ® der Bedürftigkeit abgestuf¬
te Beihilfen wen 25 » 30 Qd®r 73 * der notwendigen Xnstandset«
zungskosten durch di ® SeaeindefeShdrden aus leichsaittelu flüs¬
sig gemacht werdeno

Di ® Abteilung hatte hiebei derartige Ansuchen wo®
Standpunkt # der Wohnung Bewirtschaftung su begutachten » so ins¬
besonder # bei Wiedergewinnung von unbrauchbar gewordenen foha=
räumen und bei feilung wen ttrog »dhmuigen 9 sowie den Antragstel¬
lern unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen ferhältniss»
und äm  Sr ade der Verwahrlosung der Wohnungen gebührenden Br ®-
zentsat .̂ der notwendigen Herstellungskosten festsusetaen * M@
zuständige Abteilung des Bauwesen ® dagegen nah® die technische
Beurteilung - über di ® H@tw @ndigte ®it der beabsichtigten Herstel¬
lungen vor und erteilt ® die gesetzlich worgesehenen Zwischen-
und Endbescheideo

ff ) Prämien JM :.

Solch ® Prämien konnten auf Antrag der Abteilung woa
dem Leiter der Hauptabteilung Wohnungs - und Siedlungswesen auf
Grund der vom Bürgermeister genehmigten Richtlinien wo® 16 0
Juni 1942 gewährt werden wenn durch gegenseitigen Wohnungs¬
tausch die - WohnungsVerhältnisse junger Ehepaar © oder kinder¬
reicher Familien gebessert wurden ©der wenn wei oder mehrere
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Kleinwohnungen aufgegeben wurden und deren bisherige Insassen
gemeinsam eine größere Wohnung bezogen * sodaß die ELeinwoh-
nongen frei wurden und dem Wohnungsmarkte zur Verfügung stan¬
den . Die Prämie konnte im Einselfalle für Wohnung »'tausch bis
m.  KM 300 . für  Wohnungswechsel bis EM 600 „ - ( für di ® Inhaber

sämtlicher Kleinwohnungen zusammen ) betragen.

MietzirdS Zuschüsse konnten über Parteiantrag von der
Abteilung H 1 bewilligt werden » wenn der Instandsetzungszins
einer Wohnung laut rechtskräftigem Vor entscheid der Sohllöh-
tungssteile um mehr als 40 Epf je Priedenskröne erhöht wurde
und das Faasil ieneinkommen bestimmt ® Höchstgrenzen nicht über¬
schritt und in allen fällen » in denen , der Zins » den ein ® kinder¬
reiche Familie mit mindesten » 3 Kindern zu zahlen hatte 1/5 ih¬
res Einkommens betrug . Vergütet wurde in der Regel di ® Diffe¬
renz zwischen dem 4-OOOfaohen und dem tatsächlichen Zins»
der l/5 des Einkommens übersteigende Zinsbetrag«

hh ) Ersa t zvornahmen«

Hierunter war di ® vorschußweise Durchführung dringli¬
cher Hausreparaturen durch die Gemeinde gegen Sicherstellung
auf das Einkommen des Verpflichteten ( insbesondere auf die
Hauserträgnisse ) zu verstehen , Dis Zuständigkeit und das Ver¬
fahren war durch den Erlaß vom 13 . Mai 1938 eingehend geregelt.
Hienaofa fielen di ® Kreditbeschaffung und - Verwaltung , di ® ein-
heitHohe Erfassung der Anträge der verschiedenen Dienststel¬
len und di « Sicher Stellung und tfberwaehung der den Hauseigen¬
tümern auferlegten Ratenzahlungen in den Aufgabenkreis der Ab¬
teilung.

bLlohnb ^ öXÄigl & gJ &£ä ££ §£ tf 2 &B.

Di ® Aufgabe des Strafrefsratee bestand darin » Übertre¬
tungen der Miotscheinanordnung ( Verordnungs - und Amtsblatt
für Wien Nr . 26 ) , die insbesondere di ® Vermietung raietschein-
gebundener Wohnungen ohne Mietschein oder deren unbegründete
Nichtvermietung mit einer Geldbuße bis 5000 KM bedrohte » zu ver *«
folgen . Außerdem konnten auch sonstige Zuwiderhandlungen ge-
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gen die genannte Anordnung ( Mietung ohne Mietschein , Unterlassung
der An- und Abmeldung , sowie der Ankündigung freigewordener Woh¬
nungen usw, ) mit Geldstrafen bis RM 500 «» geahndet werden und
die widerrechtlich bezogenen Wohnungen wenn nötig im Wege des
Verwaltung ®zwanges geräumt werden»

e ) Wohnungsanforderungen»
Die Grundlage dos Anforderungsverfahrens bildete das Ga¬

set » über die Anforderung von Wohnungen und Geschäftsräumen?
Gesetzblatt für das Land Österreich Nr .. 588 vom 21 «, Oktober
1938 samt Novellen durch die dessen Geltungsdauer jeweils tua
ein Jahr verlängert wurde » Hienaeh unterlagen der Anforderung
solche Wohnungen , die seit mehr als zwei ( vler ) .Wochen leer st ** «
de » oder nur zur Aufbewahrung von Gegenständen verwendet wurden,
sowie unzulänglich benutzte und Doppelwohnungen in einer Gerne la»
de ?wenn für die Benützung von zwei oder mehreren Wohnungen keim
ausreichender Grund vorlag » Auch unzulänglich benützte ? für Woha-
zweck © geeignet ® Geschäftslokale konnten für Wohnzwecke , son»
stige Geschäftelokal © unter ähnlichen Voraussetzungen für Ge«
schäftszweck ® angefordert werden » Sommerwohnung ®* , die vom Eigen¬
tümer durch mindestens 3 Monate im Jahre selbst bewohnt wurden,
galten nicht als unzulänglich benützt » Auch die Anforderung « ia-
seiner Bestandteile von anforderharen Wohnung ®* war zulässig»
Die Anforderung erfolgte mittel ® eines Bescheides der Gemeinde¬
verwaltung , gegen den binnnen drei Tagen Berufung an den Reichs-
Statthalter zulässig war»

2 ») Wohnung sw es m & «

Die Gesdaäftseinteilung der Abteilung , die sich auf alle
Einzelangelegenheiten der ge » eiadebehbrdliohea Woharaualeakuag
erstreckt ®, blieb in der Berichtszeit unverändert « Die Referats«
elnteilung mußt ® jedoch der durch die Kriegsverhältninse gebote¬
nen besonderen Personalökoncmis 'umgl 'staltet werden « Die Außen¬
stellen des städtischen Wohnungsamtes in den Bezirken wurde * ii
Dezember 1941 aufgelassen , die dort verwendetem Angestelltem zen¬
tral zusammengefaßt und alle Aufgaben des Wohnungsamtes für ganz
Wien auf 21 Buchstabenreferenten aufgeteilt»

Aufgelassen wurden auch die Sonderr » feraie für Wohnung « »

t ^ issh und | Wechsel , für die Behandlung von Wohnung ®fr® tgabe &a»
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gelegenheiten und Ausstellung von Sondermietscheinen sowie die
früher gesondert bestandene Wohnungsfürsorgeabteilung für Wehr¬
machtsangehörige ( seit 1 . 1 . 1943 ) . Hiernach gliederte sich die
Referatseinteilung der Abteilung H 2 nach mehrfachen Abänderungen
folgendermaßen*

a ) Einlaufsteile,
b ) 16 . später 21 Einaelreferate , die die einlangenden Akten

und Ansuchen ?.u bearbeiten hatten . Die Aufteilung der
Akten auf die einzelnen Referate erfolgte unter Berück»
sichtigurig ' einer möglichst gleichmäßigen Belastung nach
dem Anfangsbuchstaben der Gesuchsteiler.

c ) Mietscheinausfertigungsstelie ?
d ) Erhebungsdienst.

Im Interesse der Wohnungssuchenden Bevölkerung wurde dem
allwöchentlich in der Abteilung erscheinenden amtlichen Wohnungs-
naohweia ein amtlicher Tauschanzeige ? aagegliedert , um auf diese
Weise allen Personen , die eine Änderung Ihrer Wohnungsverhältnisse
durch Tausch anstrebten , die erforderlichen Unterlagen m.  bieten.

Zusätzliche Aufgaben erwuchsen der Abteilung durch di®
gemeinsam mit der Abteilung Hl » AIJ .ge .msin ® Verw &ltungsangelegsn-
heiten für Wohnungswesen - erfolgt © Übernahm ® der früher von der

Fürsorgestelle der Wehrmachtskommandantur besorgten Aufgaben der
besonderen Betreuung von Frontsoldaten , Kriegsversehrten , Kriegs»
witwen und Waisen in allen Wohnungsangelegenheiten#

I ® Kriege war zwar jede umfangreichere Wohnb &utätigkelt
unterbunden . Besonderes Augenmerk mußte daher der möglichst zweck»
mäßigen Aufteilung der freiwerdenden Wohnungen zugewendet werden?
was eine sorgfältige und strenge Prüfung der einlangenden Ansuchen
notwendig machte . Biese Aufgaben waren gp genüber den vorangegan¬
genen Jahren erheblich angewacheen * sie mußten überdies mit einem
erheblich verringerten Beamtenstande durchgeführt werden,

3 ») W ohnhäu.  serverwaltung  •

Nachdem Organisationsplan vom 26,9 . 1941 sollten die
städtischen Amtsgebäude nicht mehr von der Abteilung H 3 verwal¬
tet werden ? es war beabsichtigt , daß die Amtsgebäude sur Stei¬
lung A 2 - Organisationsabteilung , zur Gänse übergehen sollten,
doch wurde verfügt , daß vorläufig mir - die Entscheidung über die
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Vergebung von Räumlichkeiten in den städt . Amtsgebäuden auf

die Abteilung A 2 übergehen sollte , wogegen die eigentliche

HauserVerwaltung der städt » Amtsgebäude nach wie vor von der

Abteilung H 3 besorgt wurde«

Die Eingemeindung wirkte sich in einer ansehnlichen Ar¬

beitsbelastung der Abteilung aus . Zahlreiche Rechtsverhältnis¬
se der neu eingemeindeten Gebiete und deren Sachbesitz mußten

verwaltungstechnisch neugeordnet werden , was sich jedoch in

der Kriegszeit nicht restlos durchführen ließ ; insbesondere

war es äußerst schwierig die großen in den Landbezirken voxge¬
fundenen Mietzinsrückstände einzutreiben.

Sonderaufgaben entstanden durch die Ansuchen von Gewerbe-

treibenden nach dem Vertragshilfegesetz vom 2 . 12 . 1939 um Zins-

ermäßigungp .wenn ihr Betrieb durch die KriegsVerhältnisse Ein¬
bußen erlitt oder gesperrt werden mußte.

Infolge Einrückungen von Mietern zur aktiven Wehrdienst -

leistung warenw egen der Inanspruchnahme des Familienunterhal¬
tes Verhandlungen mit den Familienunterhalts - Referenten der

einzelnen Bezirkshauptmannschaften zu führen . Eine andere

kriegsbedingte Aufgabe ershi nd der städt . Wohnhäuservervpiltung

durch die Luftschutzvorkehrungen . Die Ausgestaltung der Luft¬
schutzkeller , die ständige Ergänzung der Geräte , Luftschutz®

apotheken und sonstiger Bedarfsartikel wurde veranlaßt . In je¬
dem Luftschutzkeller waren Mauerdurchbrüche indas  Nachbarhaus

zu bewerkstelligen . Die von der Polizei angeordnete Umstellung
der Verdunkelungseinrichtungen in den Stiegenhäusern der städt.

Objekte sowie die der bisherigen Beleuchtung durch
Blaulichtlampen , wurde dur chgeführt . Die Dachböden mußten voll¬

ständig entrümpelt und daher die Dachbodenabteilungen entfernt
werden.

-Die Baustoff - und Materialbeschaffung für Luftschutzgeräte,

Hausreinigung , Beleuchtung etc . war zahllosen He Innungen und Er «=
schwerungen unterworfen , saferne die erforderlichen Gegenstände
oder ihre Ersatzartikel überhaupt noch erhältlich waren . Alle

Arbeiten mußten stets von dem Gesichtspunkt überprüft werden,

ob sie unbedingt notwendig waren . Eine geringe Entspannung und

Erleichterung ergab sich dadurch , daß gewisse Instandsetzungsar¬
beiten - natürlich auch nur kriegsnotwendige - nicht an städt.

Kontrahenten vergeben werden mußten , sondern in Eigenregie 4 ®s>
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Stadt Wien durch die Abteilung G 45 durchgeführt werden konnten»
Am 1 » April 1940 ward ®. von der Gemeinde Wien 7X5X6 Woh¬

nungen und 4392 Geschäftslokale verwaltet . Diese verteilen sioh
auf folgende Wohnobjekte;

897 Wohnhäuser ( Althäuser)
412 Wohnhausanlagen ( Neubauten)

1000 Wohnsiedlungshäuser
9 Ersatzbauten f . Elendsquart.

13 Barackenlager und Notstands
bauten ( 81 Objekts

32 Bürge rspit alfondshäuser

Ä Haus des Biirg 'ef 'i &defcun
5 Allgem .Versorgungshäuser

51 StiftUhg «Mu »er
13 Wohnhäuser städtischer

Unternehmungen
1 Haus anderer Stellen

Wohnungen;
8641

56530
2401
1624

956
366

8
29

729

226
ß

Geschäftslokal ®t
1836
2100

63
16

18
167

11
13

159

9

Bei den Wohnhaus anlagen , Wohnsiedlungen und Ersatzbauten für
Elendsquartiere befanden sich « 34 Zentralwäscherien und 68 B&dt»
anlagen mit 329 Wannen und 473 Brausen -,

Inr &en städtischen Säugern waren 1 , April 1940 1702 Haus
besorger und Hausbesorgerinnen tätig.

4e ) Siedlu ng s - und Klei n g arten»
wese  n ,

Mit dem Inkrafttreten des neuen Organ ! ßationspl &neB am 15»
November 1941 erhielt di ® Abteilung ¥111/3 ? Siedlung « - un d
JQeingartenamt ? die SoBelohnung Abt » fi 4 * Siedlungs - und Klein»
gar tenwesen . An der Geschäftseinteilung ? nach der die Abteilung
di ® allgemeinen und besonderen rechtlichen * finanziellen ? tech¬
nischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten des Siedlung »- und
Kleingartenwesen wahrsunehmen hatte ? ändert ® sich nur wenig » Le¬
diglich das Referat " Mietzins Zuschüsse * wurde am 1 » Ottobas*

1941 an die Abt » für allgemein ® Angelegenheiten des Wohnungswesens
abgegeben.

a ) Finanzielle Angelegenheiten.
Zur Wahrung dar wirtschaftlichen und finanziellen Interessen

der Stadt Wien bei Baurechts - Siedlungsgenoseenschaften ward « all¬
jährlich die Gebarung der Instandhaltungen überprüft » Die Reehnun« 1
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gen dieser Siedlungegeaossenschaften wurden in finanzieller und
wirtschaftlicher Hinsicht überprüft , wobei auch technische Fragen
von den technischen Organen der Abteilung zu erledigen waren.

Für die erforderlichen Arbeiten und Vorkehrungen aus der Ein¬
stellung der Bestandzinse der Stadtrandsiedler , aus der Abfuhr
der Inkassobeträge durch die " Gesiba " an die Gemeinde Wien,
aus dem üilgungs - und Zinsendienst «? für die ehemaligen durch
die Stadt Wien abgelösten Bundesdarlehen und endlich aus den
Rückzahlungen von Fürsorge - ,Heimbauhilfe - und Werkbunddarlehen,
sowie von Krediten zum Ausbau von  Dachgeschossen in Siedlungs¬
häusern ergaben sich zahlreiche Geschäftsstück « . Auch die Ein¬
treibung der rückständigen Bau - und Pachtzins ® von Siedlern der
Anlage Höflein an der Donau und Wolfersberg erforderte ein « groS«
Anzahl von Aktenerlsdigungen«

Dem Ansuchen des Landesbundes Donauland der Kleingärtner um
Bewilligung eines Reichsdarlehens zur Ausgestaltung der Dauer»
kleingartenanlage " Knödelhütte * wurde über Antrag der Abtei¬
lung stattgegfiBaen.

Die kriegsbedingten Verhältnisse im Bauwesen , vor allem der
Arbeiter - und Baustoffmangel schränkten dis Bautätigkeit bedeu¬
tend ein » Daher wurden Ansuchen um Fertigstellungskredits , um
Reichsdarlehen und ReichsZuschüsse für Landarbeiterwohnungea nur
in geringer Zahl bearbeitet . MietZinsberechnungen wurden für
die Bauvorhaben der Gemeinde Wien ausgearbeitet und Anträg » auf
Gewährung von Beihilfe nach § 29 des Grun &ateuergeeetaes gestellt®

b ) Siedlungsverwaltung•

Die Abteilung nahm zahlreich ® Umschreibungen oder Hemver-
mietungen in den alten Siedlungsanlagen vor»

Alljährlich wurden rund 2000 Siedleramuchen bearbeitet«
Di ® ©ingebrachten Gesuche wurden mit dem aufgelegten Siedler-
fragebogen überprüft und einnpolitisehes Gutachten eingehöXt«
Die derzeitige Wohnung des Gesuchstellers wurde besichtig
sonstige Erhebungen fallweis ® durchgeführt . Für jeden Sesuhh«
steiler wurde ein Xarteiblatt mit den wichtigste » Daten
legt . Eine übersiehtsliate der Ansuohem enthielt Angaben übgr
Kinderzahl , Alter der Kinder , Alter der Bewerber , Zahl d^ r Be¬
wohner und über sonstig # wichtig ® Punkt « *
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Me Siedlung !?Inspektor ®» flehrten li vimm  Auf selch .»
nungea . über Zinszahlung , Untermieter , Haltung der Siedlungshäuser
und über die baulichen Veränderungen .»

Der Zins der im stäätltohii ’ * t ©lm- r;c » Siedlungen
hävser wurde von4en Siedlung « Inspektoren eingehobt » » In den ein¬
zelnen Siedlungsanlagen hielten die Siedlungeinspefct ore » Sprech¬
tage ab » Verhandlungen mit den städtischen Gaswerk «® führten zu
dem Ergebnis , daß den Siedlern in der Siedlungsanlage * Am Wiener-
feld ” Gasmesser zugeteilt wurden « -

Den Siedlern wurden Merkblätter sugeeandt , in den «» der
sparsame Gebrauch des Wassere gefordert wurde ; andere Merkblätter
befaßten sich mit der Wartung der Sickergräben » mit der Verhütung
von Flurschäden und der zweckmäßigem Bewirtschaftung des Gartens»
Unter den Pflanzenschädlingen war die San - Joel Schildlaus „im
den Siedlungsgärten von einiger Bedeutung « Ander « Schädlinge tra¬
ten fast nicht auf « Die intensive Bekämpfung der Sam Josi - Schild»
laus wurde aufgenommen°

Zu Luftschutz **eckest 'wurden in dem Siedlumgaaalftgem *r :.^ver¬
nehmlich mit dem zuständigen technischem Abteil ^ug®® Splittergrä¬
ben errichtet und einzelne Seiler cia Lu<:ci « eiiu£ .*i-sl 1 ex *.• staltet,
Zahlreich « Bausehädem wurden der ;v. ceilunf : t V; und '«©na
möglich behoben«

Die Verwaltung » täilgkei % der * Geeiba * /.*. den Stadtrandsieft»
lungern wurde beaufsichtigt und di « Vergebung vou S2 «dierhäuser*
genehmigt «

Ein großer feil der Venrai .tungsiirbeit in o -u Siedlung Brettel-
dort bestand im dsr Eintreibung d» ,* PscntrücW riv -i ®,, tu # sich dabei
ergebende » Schwierigkeiten waren uur teilweis # durch die soziale
Lage dieser Siedler bedingt » überwiegend sohle *. üafeluhijg ^ Willig¬
keit vorzuherrecheiu Dis Br et er f *r Sied’ ' >a, daß di#

ganz « Siedlung im absehbarer Zeit liquidiert werden sollte und
manch ® glaubte * » bei den bevor » tarnendem Ab*&e dlumgeve r marndLuggern
durch größere Bückst« ade Vortfdle erziele » su kämme* « Di © Absied
lung kern nickt recht vorwärts , da dem Siedler * p&eaemde Ersatz-
Vi-oiimungem nicht beigestellt werden konnte » «
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c ) Kleingarten “ und Grundverwaltung.

Die Abteilung war für die Verwaltung aller der Stadt Wien
gehörenden Grundflächen , die von Kleingärtnern benützt werden,
zuständig . Durch die Eingemeindung gingen  eine Iteihe von Grund¬
stücken in die Verwaltung der Stadt Wien über . Während des Be¬
richtsabschnittes 'wurden die Grundstücke der ehemaligen Gemein¬
den Vösendorf , Inzersdorf , Unterlaa . Oberlaa , Liesing , Rodaun,
Klosterneuburg und Mödling in die städtische Verwaltung über¬
nommen . Die Pächter in diesen Gebieten leisten ihre Pachtzins¬
zahlung nunmehr an die Stadt Wien.

Wegen der Freimachung von Kleingartengrundflächen waren in
einigen Bezirken Erhebungen an Ort und Stelle erforderlich , und
zwar im 12 . Bezirk , an der Donauuferbahn und im 21 . Bezirk.

Den Kleingärtnern wurde Schnittholz zugeteilt . Außerdem wur¬
den Eisenscheine an Dauerkleingartenvereine abgegeben.

d ) Grabelandaktion.

Die Grabelandaktion wurde auf das intensivste gefördert . Sie
zeitigte einen so großen Erfolg , daß ihre Erzeugnisse einen gro -
Sen Teil des Ausfalles der Gemüseliefsrung auf dem Wiener Markt
wettmachen konnten . Die Grabeländler auf städtischen Grundflächen

wurden von der Gemeindeverwaltung in großzügigster Weise unter¬
stützt . Besonders hervorzuheben sind der kostenlose Bezug von
Wasser aus den Feuerhydranten und die kostenlose Ausgabe von Ge¬
müsepflanzen und Tomatensetzlingen . Zur Ausgabe &a di * Grabeländ¬
ler wurden Handelsdünger und Saatgut sichergestellte wofür die
Abteilung Bezugsanweisungen ausgab . Auch Merkblätter wurden ver¬
faßt , um die Grabeländler fachlich zu beraten und zu schulen.

e ) Kleintierzucht.
Auf die kriegswirtschaftliche Notwendigkeit , Kleintiere nur

dann zu halten , wenn eine eigene Futterbasis vorhanden ist , wurde
bei allen Beratungen besonders hingewiesen . Eine Vermehrung des
Kleintierbestandea sollte vermieden werden , wenn die Futtert ®*»
Schaffung nur durch Kauf möglich -war.

5 . ) Preis behörde.

Im Jahre . 1940 vermehrte sich das Aufgabengebiet der Preis¬
behörde durch die mit 17 . 9 »1940 eingeführte Verordnung zur
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Sicherung der Preisüberwachung bei Grundstücken . Nach dieser Ver¬
ordnung war für den grundbücherlichen Erwerb eip .es Grundstückes
oder grundstückgleichen Rechtes die Unbedenklichkeitsbescheini¬
gung des Finanzamtes für Verkehrs steuern erforderlich . Die Unbe¬
denklichkeitsbescheinigung durfte aber erst dann ausgehändigt-
werden , wenn die Preisbehörde erklärte , daß sie den Kaufpreis
genehmige oder nicht beanstände.

Nach einer Anweisung des Reichswirtschaftsministeriums
durften ab 7 » Februar 194-1 Mietzinsrücklagen nach § 15 der Ver¬
ordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens nicht mehr vor-
geschrieben . werden « Damit entfiel diejenige Tätigkeit , die sich
auf die Bekanntgabe der Höhe der Mietzinsrücklagen bezöge Es
wurden nur solche Beschwerden behandelt , bei denen von der Ab¬
wicklungsstelle der Vermögensverkehrsstelle Mietzinsrücklagen
vorgeschrieben wurden.

Eine wichtige Aufgabe erstand der Preisbehörde in der Vor¬
arbeit für die Mietzinsregelung in den Siedlungen Lettenhof,
Schwarzlackenau , Rehlacke und Bretteldorf.

Der Reichsstatthalter in Wien , Preisbildungsstelle,stimmte
mit Erlaß vom. .19 = Oktober 1940 einer Einschränkung der Tätigkeit
der Preisbehörde zu . Nach diesem Erlaß sollten nur solche An¬

träge behandelt werden , die M:, et zins Senkungen bei Neubauten oder
Senkungen von bisher bestandenen Wucherzinser . oder aber eine im
Interesse der Erhaltung des Hauses unbedingt notwendige Mietzins¬
erhöhung betrafen . Nach einer Weisung des Reichsstatthalters,
Preisbildungsstelle , war be .. der Beurteilung des Einzelfalles
auf di © soziale Lage der Beteiligten besonders zu achten.

Durch Erlaß des Reichuwirtschaftsministers vom  20 . 2 . 1941,

über die Neuregelung der Zuständigkeit für die 0rundstückstnsMu-
düng in Wien , wonach die Genehmigung von Verfügungen über jüdi¬
sche Liegenschaften der Gemeinde übertragen wurde , erweiterte
sich der Aufgabenkreis der Preisbehörde . Irrerhalb der Abteilung
wurde eine neue Gruppe geschaffen , die die Bezeichnung *
von Liegenschaften " führte . Diese nahm ihre Tätigkeit am
29 . April 1941 auf . Sie erteilte de Genehmigungen im Sinne
der Verordnung über den Einsatz des jüdischen , Vermögens vom

3 *12 . 1938 , derer jede Verfügung über Gruhdstücke und grund-
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stücksgleiche Rechte durch Juden zu ihrer Wirksamkeit bedurfte.
Unter Verfügung über ein : Grundstück war jede Veräußerung , ding¬
liche Belastung , Einverleibung einer Hypothek oder eines Wohnrech¬
tes und dgl . zu verstehen . Desgleichen bedurfte das Gebot bei der
Veräußerung eines jüdischen Grundstückes im Wege der Zwangsver¬
steigerung der Genehmigung . Diese wurde ebenfalls von der Preisbe¬
hörde erteilt . Nach § 15 der genannten Verordnung konnte die Ge¬
nehmigung zur Veräußerung jüdischen Grundbesitzes unter Auflagen
erteilt werden , die auch in einer Geldleistung zu Gunsten des
Reiches bestehen konnten . Zur Erteilung solcher Auflagen war gleich¬
falls die PreisbehÜrd ® zuständig.

Durch die 11 . Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 26 . Novem¬
ber 1941 wurde die Zuständigkeit für Genehmigungen von Verfügungen
über Liegenschaften durch Juden deutscher Staatsangehörigkeit , die
sich im Ausland befanden , insoferne geändert , als das Vermögen die¬
ser Juden zu Gunsten des Reiches verfiel und seine Verwertung dem
Oberfinanzpräsidenten in Berlin übertragen wurde . Jedoch wurde
durch Erlaß des Reichsministers der Finanzen im Jahre 1942 der
Oberfinanzpräsident von Wien für diese Angelegenheiten zuständig.

Da somit eine große Anzahl von Vorgängen , die den Kauf jüdi¬
scher Liegenschaften betrafen , dem Oberfinanzpräsidenten zufiel,
verringerte sich wieder der Aufgabenkreis in der Gruppe Entjudung
von Liegenschaften.

Hingegen wurde der Aufgabenkreis der Gruppe für arische Lie¬
genschaften durch die am 20, . Juli 1942 in Kraft getretene Verord¬
nung Uber die Preisüberwachung und die Rechtsfolgen von Preisver¬
stößen im Grundstücksverkehr bedeutend erweitert . Nach dieser Ver¬

ordnung wurden nunmehr alle Verträge , durch die sich jemand ver¬
pflichtete , das Eigentum an einem Grundstück gqgen Entgelt zu über¬
tragen , durch die Preisbehörde geprüft, . Diese arbeitete im engsten
Einvernehmen mit dem Schätzungsamt » Damit sollte einer Preiserhö¬
hung auf dem Grundstueksmarkt gesteuert werden . Die Gefahr einer
solchen Preissteigerung war umso größer , da der großen Nachfrage
nach Realbesitz nur verhältnismäßig wenige zum Verkauf gelangende
Liegenschaften gegenüberstanden.

Nach der Verordnung zur Einschränkung des Eigentumswechsels an
landwirtschaftlichen Grundstücken im Kriege vom 17 » März 1943 hatte
die Preisbehörde auch den Führererlaß vom 23 . Juli 1942 über die
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Einschränkung des Verkehrs mit landwirtschaftlichen Grundstücken
im Kriege , soweit diese ein Ausmaß von weniger als 1 ha hatten,
anzuwenden.

Der Aufgabenbereich der Preisbeh 'örde im Liegenschaftsver¬
kehr wurde auch durch die Verordnung zur Vereinfachung des Ge¬
nehmigungsverfahrens im Verkehr mit land - oder forstwirtschaft¬
lichen Grundstücken im Kriege vom 23 . November 1944 , R . G. B1 . I
berührt . Diese Verordnung enthielt Best i y» UÄgen , wonach das Ge¬
nehmigungsverfahren nach der GrundstücksVerkehrsbekanntmachung
vom 26 . 1 . 1937 unter bestimmten Voraussetzungen zu ruhen hatte.
Die Bestimmungen des § 1 , Abs . 1 - 3 dieser Verordnung waren sinn¬
gemäß auch für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungei:
auf Grund der Verordnung zur Einschränkung des Eigentumswechsels
an landwirtschaftlichen Grundstücken im Kriege vom 17 . März 1943
anzuwenden . Die rechtlichen Vor Schriften über das Kleingartenwe¬
sen hatten durch die Änderung der Verordnung über den Kündigungs¬
schutz sowie durch andere kleingartenrechtliche Vorschriften vom
15 . Dezember 1944 gewisse Änderungen gegenüber der Verordnung übe
Kündigungsschutz und andere kleingartenrechtliche Vorschriften
vom 23 . Mai 1942 erfahren ..

Mit Erlaß vom 21 . September 1944 wurde in Abänderung des
Organisationsplanes der Gemeindeverwaltung die Abteilung H 5 ,
Preisbehörd ®, aufgelassen . Ihre Geschäfte wurden von der Abtei¬
lung A 8 , Zivilrechtsabteilung , übernommen.
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